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Bebauungsplan Nr. 300 "Gewerbefläche Kämpenweg Nord-West"- hier:
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 (1) Baugesetzbuch

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Hinweise

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die
Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische
Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht.
Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des
geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen für Sie relevant sind,
beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-07-2024-
0001).

Sofern in diesem Verfahren Ausgleichs- und Kompensationsflächen betroffen sind, gehen wir
davon aus, dass für alle Ausgleichs- und Kompensationsflächen die Festlegungen der
Regionalen Raumplanung insbesondere im Hinblick auf Rohstoffsicherungsgebiete beachtet
werden. In Rohstoffsicherungsgebieten sollten keine Ausgleichsmaßnahmen erfolgen, da
dadurch ein späterer Rohstoffabbau erschwert bzw. verhindert werden kann. Maßnahmen zur
ökologischen Aufwertung dieser Flächen oder zur Umsetzung von Ausgleichs- und
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Kompensationsmaßnahmen sollten dort erst nach einer Rohstoffgewinnung erfolgen. Die
aktuellen Rohstoffsicherungskarten können über den NIBIS® Kartenserver des LBEG
eingesehen oder als frei verfügbarer WMS Dienst abgerufen werden. Zudem ist im Bereich von
Ausgleichs- und Kompensationsflächen für erdverlegte Hochdruckleitungen sowie bergbauliche
Leitungen ein Schutzstreifen zu beachten, der von jeglicher Bebauung und von tiefwurzelndem
Pflanzenwuchs freizuhalten ist.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Sacha Weege
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